
Unfallversicherung durch den Arbeitge‐
ber bei Berufs- und Nichtberufsunfällen

13. Oktober 2017

Das Unfallversicherungsgesetz UVG verpflichtet die Arbeitgeber in der Schweiz, ihre Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer gegen die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und immateriellen Folgen von Unfällen am
Arbeitsplatz (Berufsunfall) und in der Freizeit (Nichtbetriebsunfall) ebenso zu versichern wie gegen
Berufskrankheiten.

Wer in der Schweiz arbeitet, ist gegen Berufsunfälle, Berufskrankheiten und grundsätzlich auch gegen
Nichtberufsunfälle (Unfälle in der Freizeit) versichert. Die obligatorische Unfallversicherung hilft
Betroffenen, die durch Unfälle und Berufskrankheiten in ihrer Gesundheit und Erwerbsfähigkeit
beeinträchtigt werden. Die Leistungen, die erbracht werden, umschreibt das Unfallversicherungsgesetz
UVG. Die Leistungen umfassen Heilbehandlungen, Taggelder, Invalidenrenten, Hinterlassenenrenten,
Integritätsentschädigungen und Hilflosenentschädigungen. Teilzeitbeschäftigte, deren wöchentliche
Arbeitszeit bei einem Arbeitnehmer weniger als acht Stunden beträgt, sind nur gegen Berufsunfälle
versichert.

Nicht unter das UVG-Obligatorium fallen Selbständigerwerbende oder Familienmitglieder, die im
Familienbetrieb aushelfen und keinen Barlohn beziehen. Sie können sich freiwillig gegen Unfall versichern
lassen. Sie erhalten dann die gleichen Leistungen wie die obligatorisch UVG-Versicherten.

Wer weder obligatorisch noch freiwillig versichert ist, ist über die Krankenversicherung versichert. Diese
regelt nur die Heilungskosten, nicht jedoch die Taggelder, Renten etc. Wichtig zu beachten ist hierbei,
dass die Unfalldeckung in diesen Fällen bei der Krankenversicherung nicht ausgeschlossen sein darf.

Prämienberechnung

Die Prämien für die Unfallversicherung sind abhängig von der Tätigkeit eines Unternehmens und werden
in Promille der versicherten Lohnsumme berechnet. Bezahlt wird die Prämie vom Arbeitgeber. Den Teil der
Prämie, der die Nichtberufsunfälle versichert, kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern durch einen monatlichen Lohnabzug weiterbelasten.  

Abredeversicherung

Die Versicherung gilt ab dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis beginnt oder erstmals ein Lohnanspruch
besteht, in jedem Fall zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der Arbeitnehmer auf den Weg zur Arbeit begibt. Sie
endet mit dem 31. Tag nach dem Tag, an dem der Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufhört.  

Die Versicherungen müssen den Versicherten die Möglichkeit bieten, die Unfallversicherung durch
besondere Abrede bis zu sechs Monate zu verlängern. Die Verlängerung ist erfolgt, wenn der Versicherte
innerhalb von 31 Tagen nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber mitteilt, für
welche Zeit die Abredeversicherung gewünscht wird (maximal 6 Monate).
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Publikation 14.09.2017 Weiterlesen

Finanzkennzahlen Archive 03.10.2022 Weiterlesen

Empfehlungen 12.12.2024 Weiterlesen

Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG

Das neue UVG trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Der Schweizerische Versicherungsverband SVV hat die
Wegleitung dazu angepasst. Sie können sie herunterladen .
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Empfehlungen der gemeinsamen Arbeitsgruppe BSV/SLK/Su‐
va

Die Empfehlungen haben das Ziel, Unklarheiten bei der Schadenabwicklung zu regeln. Damit ermöglichen
sie es, Schadenfälle rascher und einfacher zu bearbeiten.
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